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Urteil
LAG Sachsen-Anhalt, § 9 MuSchG
Mitteilung der Schwangerschaft durch 
Erklärungsbotin

Der Sonderkündigungsschutz gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 
MuSchG besteht auch dann, wenn der Arbeitgeber über 
die Schwangerschaft einer Arbeitnehmerin durch eine 
weitere Arbeitnehmerin – auch wenn dieser keine per-
sonalrechtlichen Befugnisse gegenüber der schwangeren 
Arbeitnehmerin zustehen – unmittelbar nach Zugang 
der Kündigung informiert wird.
Urteil des LAG Sachsen-Anhalt vom 09.12.2014, 6 Sa 539/13

Aus den Gründen:
Die Parteien streiten über die (vorzeitige) Beendigung 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses. Die Klägerin 
war seit 15.05.2012 bei der Beklagten, die ein Pfle-
geheim in M betreibt, als Hauswirtschaftskraft/Kö-
chin beschäftigt. Die Rechtsbeziehungen der Parteien 
bestimmten sich nach dem Arbeitsvertrag […], der 
eine befristete Beschäftigung der Klägerin für den 
Zeitraum vom 15.05.2012 bis 14.05.2013 vorsah. 

Die Beklagte kündigte mit Schreiben vom 
14.11.2012 […], der Klägerin am selben Tage zuge-
gangen, das Arbeitsverhältnis der Parteien fristgemäß 
zum 29.11.2012. Zu diesem Zeitpunkt war die Klä-
gerin – wie zwischen den Parteien nach Vorlage des 
Mutterpasses in Kopie […] unstreitig geworden ist 
– schwanger. Die Klägerin hatte hierüber die leitende 
Pflegekraft, Frau L im Zusammenhang mit Gewäh-
rung von Urlaub während der Weihnachtstage am 
13.11.2012 informiert. Eine Information des Ge-
schäftsführers der Komplementär GmbH der Beklag-
ten (im Folgenden Geschäftsführer) über die beste-
hende Schwangerschaft erfolgte seitens der Klägerin 
jedoch nicht. Nach der Stellenbeschreibung […] ist 
die leitende Pflegekraft Frau L personalverantwortlich 
für den Pflegebereich, nicht jedoch für den Bereich 
Hauswirtschaft. Der Geschäftsführer selbst hat sich 
nicht täglich in der Einrichtung in M aufgehalten.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der 
streitgegenständlichen Kündigung komme wegen 
Verstoßes gegen § 9 MuSchG keine Rechtswirksam-
keit zu. Der Geschäftsführer sei – so hat die Klä-
gerin behauptet – durch Frau L über das Bestehen 
der Schwangerschaft vor Ausspruch der Kündigung 
informiert worden. Im Übrigen sei auch eine Infor-
mation der Frau L ausreichend gewesen, da diese bei 
Abwesenheit des Geschäftsführers faktisch die Arbeit-
geberfunktion auch gegenüber der Klägerin ausgeübt 
habe. […]

Die streitige Kündigung vom 14.11.2012 hat das 
Arbeitsverhältnis der Parteien nicht aufgelöst. Sie 

ist gemäß §§ 134 BGB, 9 Abs. 1 Satz 1 MuSchG 
nichtig. […]

II.
1. Der Geschäftsführer der Komplementär 

GmbH der Beklagten als letztendlich vertretungsbe-
rechtigtes Organ (§§ 35 GmbHG; 125, 161 Abs. 2, 
170 HGB) hat jedenfalls am 14.11.2013 – dem Tag 
des Zugangs der Kündigung – von der bestehenden 
Schwangerschaft der Klägerin Kenntnis erlangt. Die 
hierzu von dem Arbeitsgericht vernommene Zeugin 
L hat bekundet, sie habe den Geschäftsführer, nach-
dem dieser ihr von dem Ausspruch der Probezeit-
kündigung gegenüber der Klägerin berichtet habe, 
gefragt, ob die Klägerin ihn über die Schwanger-
schaft informiert habe, worauf der Geschäftsführer 
dies verneint und seine Verwunderung darüber zum 
Ausdruck gebracht habe, dass die Klägerin noch soviel 
rauche. […]

2. Entgegen der Auffassung der Beklagten steht 
einer Mitteilung der Schwangerschaft ihr gegenüber 
nicht entgegen, dass die Klägerin nicht unmittelbar 
den Geschäftsführer ihrer Komplementär GmbH 
informiert hat, sondern die Beklagte die Kenntnis 
durch einen Hinweis der leitenden Pflegekraft er-
halten hat. Dies gilt selbst dann, wenn man davon 
ausgeht, Frau L sei hinsichtlich der Entgegennahme 
derartiger Erklärungen von Arbeitnehmerinnen aus 
dem Bereich „Hauswirtschaft/Küche“ weder rechts-
geschäftlich bestellte Vertreterin noch Empfangsbotin 
der Beklagten gewesen, mithin ihre Kenntnis über 
die Schwangerschaft der Klägerin als solche nicht 
ausreicht, um auch die Beklagte im Rechtssinne in 
Kenntnis zu setzen. Der Frau L kommt im vorliegen-
den Fall jedenfalls die Funktion einer Erklärungsbo-
tin der Klägerin zu. […]

a.) Dem steht auch nicht entgegen, dass Frau L 
nach ihrer Stellenbeschreibung keine Personalbefug-
nisse für das hauswirtschaftliche Personal zukamen. 
Die Stellung als Erklärungsbote hängt im Unterschied 
zu der des Empfangsboten nicht davon ab, dass der 
Erklärungsempfänger die Person zur Entgegennahme 
von Erklärungen bestellt hat. Es reicht vielmehr die 
Beauftragung durch den Erklärenden, eine bestimmte 
Erklärung weiterzugeben, aus. Allerdings trägt der Er-
klärende das Risiko, dass der von ihm beauftragte Bote 
die Erklärung nicht weitergibt (MünchKommBGB/
Schramm 6. Aufl. Vor § 164 Rn. 58).

b.) Von einer Beauftragung der Frau L in diesem 
Sinne seitens der Klägerin ist auszugehen. Sie hat im 
Zusammenhang mit einem Urlaubsantrag […] ihre 
Schwangerschaft offenbart. Auch wenn dies „bei-
läufig“ erfolgt sein mag, so wird doch aus dem Ge-
samtzusammenhang deutlich, dass die Information 
„dienstlichen Charakter“ haben sollte. Zwar hat die 
Zeugin die Klägerin hinichtlich der Information über 
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die Schwangerschaft an den Geschäftsführer verwie-
sen. Hiedurch entfällt aber nicht ihre Stellung als Er-
klärungsbotin. Nach dem sich bietenden Sachvortrag 
[…] kann nicht angenommen werden, die Klägerin 
habe eine Weitergabe der besagten Information durch 
die Zeugin nicht gewollt.

-


